
 

 
Öffnungszeiten 

Mo. – Fr. 08:00 – 12:00 Uhr 
und Do. 14:00 – 17:30 Uhr 
Bitte Termine vereinbaren 

Telefon 089 6221-0 
Telefax 089 6221-2278 
Internet www.landkreis-muenchen.de 

E-Mail poststelle@lra-m.bayern.de 

Bankverbindungen 
KSK München Starnberg Ebersberg 

IBAN DE29 7025 0150 0000 0001 09 

SWIFT-BIC BYLADEM1KMS 

 
Postbank München 

IBAN DE06 7001 0080 0048 1858 04 

SWIFT-BIC PBNKDEFF 
 

 

 
 

Az. 4.4.2/Le  Wasserrecht und Wasserwirtschaft 
 
München, 23.07.2021 

 
 
Vollzug der Wassergesetze; 
Regelung des Gemeingebrauchs an der Isar nach Art. 18 Abs. 3 BayWG; 
Bootfahrverbot auf der Isar im Gebiet des Landkreises München 

 
 
Das Landratsamt München erlässt folgende 

 
Allgemeinverfügung 

 
 
1. Das mit Allgemeinverfügung vom 19.07.2021 verfügte Verbot zum Befahren der Isar mit klei-

nen Fahrzeugen ohne eigene Triebkraft im Landkreis München wird hiermit widerrufen. 
 

2. Kosten werden nicht erhoben. 
 

Hinweise: 

1. Die Befahrung der Isar erfolgt stets auf eigene Gefahr und sollte nur mit geeigneter Ausrüs-
tung bei entsprechendem Können erfolgen. Es ist immer mit einhängenden Bäumen, Treib-
holz, Kiesansammlungen, Strudelbildung u. ä. auch unter Wasser zu rechnen. 

 
2. Nach Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 BayVwVfG bedarf es bei der öffentlichen Bekanntmachung der All-

gemeinverfügung keiner Begründung. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG ist nur der ver-
fügende Teil der Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen Die vollständige Allge-
meinverfügung mit Begründung kann während der Dienststunden des Landratsamtes Mün-
chen beim Fachbereich Wasserrecht und Wasserwirtschaft in Zimmer F 2.31 in der Frankent-
haler Str. 5-9 in 81539 München eingesehen werden. 

 
 

Gründe: 
 
Rechtsgrundlage für den Widerruf der Allgemeinverfügung ist Art. 49 Abs. 1 BayVwVfG. Demnach 

kann ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar ge-
worden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Die akute Gefahrensituation hat sich deutlich entspannt. Der Wasserstand der Isar ist deutlich ge-
sunken. Eine vermehrte Abfuhr von Treibgut ist nicht mehr zu erwarten und die Trübung geht zu-
rück. Das Verbot zum Befahren der Isar konnte daher in Abstimmung mit dem Wasserwirtschafts-
amt München aufgehoben werden. 
 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1, 2 und 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes (KG). 
 
 

 



 - 2 - 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München 
 

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftli-
cher Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig. 

 
 
 
 
Lenz 


